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Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments betreffend die 
Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2005, Einzelplan III – Kommission

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. vertagt die Entlastung der Kommission für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 
der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2005;

Or. en
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Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 2
Erwägung A a (neu)

Aa. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament nicht Zugang zu allen 
notwendigen Dokumenten hatte, um beurteilen zu können, ob die 
Haushaltsführung so verantwortungsvoll wie möglich erfolgte,

Or. en

Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments zum 
Rechnungsabschluss betreffend die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 
der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2005, Einzelplan III –
Kommission

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 3
Ziffer 1

1. vertagt den Rechnungsabschluss betreffend die Ausführung des Gesamthaushaltsplans 
der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2005;

Or. en

Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments mit den 
Bemerkungen, die integraler Bestandteil des Beschlusses betreffend die 
Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2005, Einzelplan III – Kommission, sind

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 4
Ziffer 1

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 5
Ziffer 1

1. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof abgesehen von den in seinen
Bemerkungen angezeigten Ausnahmen der Auffassung ist, dass die endgültige 
Jahresrechnung der Europäischen Gemeinschaften ein zuverlässiges Bild der 
Finanzlage der Gemeinschaften zum 31. Dezember 2005 sowie der Ergebnisse ihrer 
Haushalts- und Kassenvorgänge für das abgeschlossene Haushaltsjahr vermittelt 
(Kapitel 1, Zuverlässigkeitserklärung, Ziffern V bis VIII);

Or. es

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 6
Ziffer 1

1. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof abgesehen von einigen punktuellen 
Bemerkungen der Auffassung ist, dass die endgültige Jahresrechnung der 
Europäischen Gemeinschaften ein zuverlässiges Bild der Finanzlage der 
Gemeinschaften zum 31. Dezember 2005 sowie der Ergebnisse ihrer Haushalts- und 
Kassenvorgänge für das abgeschlossene Haushaltsjahr vermittelt (Kapitel 1, 
Zuverlässigkeitserklärung, Ziffern V bis VIII); ersucht den Hof in künftigen 
Jahresberichten um weitere Ausführungen hinsichtlich der besonders betroffenen 
Politikbereiche und Staaten;

Or. de

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 7
Ziffer 3

3. ist gleichwohl besorgt über die Bemerkungen des Rechnungshofs hinsichtlich der 
fehlerhaften Beträge im Rechnungsführungssystem (Überbewertung der kurzfristigen 
Verbindlichkeiten, Summe der lang- und kurzfristigen Vorfinanzierungen) und der
Fehler in den lokalen Rechnungsführungssystemen einiger Generaldirektionen;

Or. es
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Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 8
Ziffer 5

5. ist erfreut darüber, dass auf die wiederholte Forderung des Parlaments hin im neuen 
Artikel 61 der Haushaltsordnung festgelegt wurde, dass der Rechnungsführer der 
Kommission den Jahresabschluss unterzeichnet und dass er befugt ist, die 
eingegangenen Informationen zu überprüfen und Vorbehalte zu äußern; betont, dass 
dem Anweisungsbefugten die eindeutige Befugnis erteilt werden muss, diese 
Verantwortung wahrzunehmen, insbesondere hinsichtlich der Vornahme von 
Kontrollen; ersucht die Kommission, dem Haushaltskontrollausschuss mitzuteilen, 
welche organisatorischen Änderungen sie vorgenommen hat oder plant, um den 
Anweisungsbefugten zu befähigen, seine Pflichten gemäß dem neuen Artikel 61 zu 
erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 9
Ziffer 6

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission in Folge der Entschließung zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2004 Informationen über die unbekannten 
Konten geliefert hat; bedauert, dass hierdurch die Operationen auf diesen Konten 
immer noch nicht transparent werden; stellt fest, dass die den Konten 
gutgeschriebenen Mittel als sonstige Einnahmen an den Haushalt zurückzuführen 
sind; fordert in diesem Zusammenhang die Kommission auf, darzulegen, warum die 
außerhalb des Haushalts geführten Konten über den Betrieb des Supermarktes 
„ECONOMAT“ noch immer nicht in den Haushalt eingegliedert wurden;

Or. de

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 10
Ziffer 7

7. bedauert, dass nach den Feststellungen des Rechnungshofs in dessen Jahresbericht für 
2005 (Ziffer 1.49) der Rechnungsführer die Rechnungsführungsregeln Nr. 2 und 12 
bezüglich der neuen Gliederung und Darstellung der Vermögensübersicht und der 
neuen Behandlung der Verpflichtungen der Gemeinschaften im Zusammenhang mit 
Versorgungsleistungen nicht eingehalten hat; nimmt zur Kenntnis, dass der 
Rechnungsführer der Kommission die Rechnungsführungsregeln Nummer 2 und 
12 im Oktober 2006 geändert hat;
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Or. es

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 11
Ziffer 7

7. bedauert, dass nach den Feststellungen des Rechnungshofs in dessen Jahresbericht für 
2005 (Ziffer 1.49) der Rechnungsführer die Rechnungsführungsregeln Nr. 2 und 12 
bezüglich der neuen Gliederung und Darstellung der Vermögensübersicht und der 
neuen Behandlung der Verpflichtungen der Gemeinschaften im Zusammenhang mit 
Versorgungsleistungen nicht eingehalten hat; fordert die Kommission auf, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um hier Abhilfe zu schaffen, da sonst im 
folgenden Jahr keine Entlastung erteilt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 12
Ziffer 10

10. bedauert jedoch, dass der Rechnungshof in wichtigen Bereichen der Verwaltung der 
Gemeinschaftsausgaben (GAP-Ausgaben, die nicht dem InVeKoS1 unterliegen, 
Strukturfonds, interne Politikbereiche, externe Politikbereiche, SAPARD) festgestellt 
hat, dass die Effizienz der genannten Überwachungs- und Kontrollsysteme verbessert 
werden muss, da (Streichung) Mängel fortbestehen, die eine positive 
Zuverlässigkeitserklärung für diese Bereiche nicht erlauben (Kapitel 1, 
Zuverlässigkeitserklärung, Ziffern IX bis XI);

Or. fr

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 13
Ziffer 11

11. stellt mit großer Sorge fest, dass der Rechnungshof eine große Zahl von Fehlern bei 
den Transaktionen auf der Ebene des Endbegünstigten festgestellt hat und dass die 
Vorbeugung, Feststellung und Berichtigung von Fehlern auf der Ebene des 
Endbegünstigten im Fall der geteilten Mittelverwaltung Aufgabe der Mitgliedstaaten 
ist;

  
1 Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
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Or. es

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 14
Ziffer 11

11. stellt mit großer Sorge fest, dass der Rechnungshof eine große Zahl von Fehlern bei 
den Transaktionen auf der Ebene des Endbegünstigten festgestellt hat und dass die 
Vorbeugung, Feststellung und Berichtigung von Fehlern auf der Ebene des 
Endbegünstigten angesichts der geteilten Mittelverwaltung Aufgabe der 
Mitgliedstaaten ist, während die Kommission gleichzeitig dafür zuständig ist, den 
Mitgliedstaaten klare, effiziente und effektive Leitlinien vorzugeben, wie diese 
Fehler zu vermeiden, zu ermitteln und zu korrigieren sind;

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 15
Ziffer 12

12. fordert die Kommission auf, ihre wirksame Überwachung für die den 
Mitgliedstaaten übertragenen Kontrollen weiter zu verbessern, fordert nachdrücklich, 
dass die Kommission in Fällen, in denen die Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten 
weiterhin unzulänglich sind, klare Fristen vorgibt und Sanktionen verhängt, wenn 
diese Fristen nicht eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 16
Ziffer 15

15. begrüßt den geänderten Ansatz für die Zuverlässigkeitserklärung, den der 
Rechnungshof 2002 eingeführt hat, und insbesondere dessen im Februar 2006 
beschlossene Änderung1, die erstmals in seinem Jahresbericht für 2006 angewendet 
wird; ersucht den Rechnungshof und die Kommission, einen Dialog dahingehend 
aufzunehmen, wie das methodische Vorgehen für die Zuverlässigkeitserklärung 
dahingehend weiterentwickelt werden kann, dass der Vielfalt der 
Verwaltungsgegebenheiten stärker Rechnung getragen wird;

  
1 Ziffer 1.59 des Jahresberichts des Rechnungshofs für 2005.
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Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 17
Ziffer 16 a (neu)

16a. begrüßt als ersten Schritt hin zu nationalen Verwaltungserklärungen die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung erzielte Einigung, dass die Mitgliedstaaten 
jährliche Zusammenfassungen der verfügbaren Kontrollen und Erklärungen 
erstellen müssen;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 18
Ziffer 17

17. weist darauf hin, dass das Parlament in seinen Entschließungen zur Erteilung der 
Entlastung für 2003 und 2004 vorgeschlagen hat, auf der geeigneten (Streichung)
Ebene eine nationale Erklärung festzulegen, die alle im Rahmen der geteilten 
Verwaltung bewirtschafteten Mittel der Gemeinschaft erfasst;

Or. fr

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 19
Ziffer 19

19. vertritt die Ansicht, dass die nationalen Verwaltungserklärungen, die aus mehreren 
Erklärungen innerhalb eines nationalen Rahmens bestehen könnten, anstatt aus 
einer einzigen Erklärung, um den föderativen und dezentralisierten politischen 
Systemen in einigen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, zweifellos die Qualität der 
einschlägigen nationalen Aufsichts- und Kontrollsysteme verbessern und ein 
wichtiges Element zur Erlangung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung darstellen;

Or. en



PE 386.378v01-00 8/43 AM\656427DE.doc

DE

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 20
Ziffer 19

19. vertritt die Ansicht, dass die nationalen Verwaltungserklärungen zweifellos zur 
Verbesserung der Qualität der einschlägigen nationalen Aufsichts- und 
Kontrollsysteme beitragen und unbeschadet der Unabhängigkeit des Rechnungshofs 
dazu beitragen könnten, die Erlangung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung 
seinerseits zu erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 21
Ziffer 19

19. vertritt die Ansicht, dass die nationalen Verwaltungserklärungen zweifellos zur 
Verbesserung der Qualität der einschlägigen nationalen Aufsichts- und 
Kontrollsysteme beitragen, da sie ein äußerst wichtiges Element für die 
Verwirklichung eines integrierten internen Kontrollrahmens der EU sind und als 
solche ein wichtiges Element zur Erlangung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 22
Ziffer 20

entfällt 

Or. en

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 23
Ziffer 20

20. erinnert daran, dass die Staaten – und nicht die Regionen – Mitglieder der EU sind, 
und hält es daher für unannehmbar, dass ein Mitgliedstaat die nationalen Erklärungen 
wegen seiner territorialen Gliederung ablehnt, zumal die Gelder zwar dezentral 
verwaltet, aber auf zentraler Ebene vergeben werden, und wenn ein Mitgliedstaat nicht 
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in der Lage ist, dieser Verantwortung gemäß den zunächst in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 und anschließend in der Haushaltsordnung 
nach deren letzter Änderung festgeschriebenen Verpflichtungen gerecht zu werden, 
muss die Kommission die mögliche Aussetzung der Überweisung von Mitteln in 
Erwägung ziehen;

Or. es

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 24
Ziffer 20

20. erinnert daran, dass die Staaten – und nicht die Regionen – Mitglieder der EU sind, 
und hält es daher für unannehmbar, dass ein Mitgliedstaat die nationalen Erklärungen 
wegen seiner territorialen Gliederung ablehnt, zumal die Gelder zwar dezentral 
verwaltet, aber auf zentraler Ebene vergeben werden, und wenn ein Mitgliedstaat nicht 
in der Lage ist, dieser Verantwortung gerecht zu werden oder eine Möglichkeit zu 
finden, die Pflicht zu erfüllen und gleichzeitig die dezentralen Strukturen zu 
respektieren, muss die Kommission die mögliche Aussetzung der Überweisung von 
Mitteln in Erwägung ziehen;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 25
Ziffer 20

20. erinnert daran, dass die Staaten – und nicht die Regionen – Mitglieder der EU sind, 
und hält es daher für unannehmbar, dass ein Mitgliedstaat die nationalen Erklärungen 
wegen seiner territorialen Gliederung ablehnt, zumal die Gelder zwar dezentral 
verwaltet, aber auf zentraler Ebene vergeben werden (Streichung);

Or. fr

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 26
Ziffer 21

entfällt 
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Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 27
Ziffer 22

22. nimmt mit großer Zufriedenheit die Initiative der Niederlande zur Kenntnis, deren 
Regierung die Annahme einer nationalen Verwaltungserklärung für die 
Gemeinschaftsmittel gebilligt hat, die ihrerseits auf entsprechenden Untererklärungen 
für die verschiedenen Ausgabenbereiche basiert und die in letzter Instanz vom 
Finanzminister im Namen der niederländischen Regierung unterzeichnet wird;

Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 28
Ziffer 23

23. nimmt ebenfalls mit Zufriedenheit die Entscheidung des Vereinigten Königreichs und 
Schwedens zur Kenntnis, Maßnahmen zur Schaffung derartiger nationaler 
Verwaltungserklärungen für Gemeinschaftsmittel einzuleiten, wobei im Falle des 
Vereinigten Königreichs vorgesehen ist, dass eine solche Erklärung von einem für 
diesen Bereich zuständigen hochrangigen Beamten unterzeichnet wird; weist ferner 
darauf hin, dass die nationale Kontrollstelle Dänemarks einen Bestätigungsvermerk 
zur Verwaltung der Gemeinschaftsmittel im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung 
vorlegen wird; 

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 29
Ziffer 24

24. erachtet es als unannehmbar, dass die Mitgliedstaaten trotz dieser positiven 
Initiativen zugunsten dieser nationalen Erklärungen, die aus mehreren Erklärungen 
innerhalb  eines nationalen Rahmens bestehen könnten, anstatt aus einer einzigen 
Erklärung, um den föderativen und dezentralisierten politischen Systemen in 
einigen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, immer noch mehrheitlich Vorbehalte 
gegen deren Einführung (Streichung) haben;

Or. en



AM\656427DE.doc 11/43 PE 386.378v01-00

DE

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 30
Ziffer 25

25. fordert die Kommission dennoch auf, dem Rat einen Vorschlag für eine nationale 
Verwaltungserklärung vorzulegen, die alle im Rahmen der geteilten Verwaltung 
bewirtschafteten Mittel der Gemeinschaft erfasst und ihrerseits auf Untererklärungen 
für die verschiedenen nationalen Strukturen für die Ausgabenverwaltung basiert; 
vertritt die Auffassung, dass ein gemeinsames Konzept für die Einführung und den 
Aufbau der nationalen Erklärungen gemäß den gleichen Grundsätzen, wobei 
möglichst die Beteiligung der nationalen Kontrollstellen sichergestellt werden sollte, 
notwendig ist, um zu gewährleisten, dass die nationale Erklärung für die 
Kommission und den Rechnungshof von Wert ist;

Or. en

Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 31
Ziffer 25

25. fordert die Kommission dennoch auf, dem Rat bis Ende 2007 einen Vorschlag für eine 
nationale Verwaltungserklärung vorzulegen, die alle im Rahmen der geteilten 
Verwaltung bewirtschafteten Mittel der Gemeinschaft erfasst und ihrerseits auf 
Untererklärungen für die verschiedenen nationalen Strukturen für die 
Ausgabenverwaltung basiert;

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 32
Ziffer 26

26. fordert den Rat auf, die Debatte über diese Frage unverzüglich wieder zu eröffnen;

Or. en
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Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 33
Ziffer 27

27. fordert die nationalen Parlamente (insbesondere die für die Kontrolle der öffentlichen 
Finanzen zuständigen nationalen Ausschüsse sowie die Ausschüsse, die der Konferenz 
für Europa- und Gemeinschaftsangelegenheiten der Parlamente der EU-Staaten –
COSAC – angehören) (Streichung) auf, die Einführung der nationalen Erklärungen zu 
diskutieren und das Parlament über das Ergebnis dieser Diskussion zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 34
Ziffer 29

29. vertritt die Ansicht, dass die in der erwähnten Nummer 44 genannten 
Kontrollbehörden dieser ihnen für die Verwendung der EU-Mittel vor Ort 
erwachsenen neuen Verantwortung gerecht werden müssen, die dazu beitragen 
könnte, die Erlangung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung zu erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 35
Ziffer 36 a (neu)

36a. fordert nachdrücklich, dass die Zahlungen ganz oder teilweise ausgesetzt werden, 
falls die Mitgliedstaaten die grundlegenden Anforderungen nicht erfüllen, so im 
Fall Griechenlands so lange, bis InVeKoS in Griechenland uneingeschränkt 
funktioniert;

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 36
Ziffer 36 b (neu)

36b. erachtet es als dem Image der EU abträglich, wenn einzelne Mitgliedstaaten 
verschiedene Kontrollnormen anwenden können;
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Or. en

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 37
Ziffer 38

38. unterstreicht, dass die Kommission angesichts des mehrjährigen Charakters der 
Ausgaben der Gemeinschaftsprogramme nur am Ende der Mehrjahreszyklen diese 
„Rechnungsabschlussverfahren“ durchführen kann, mit denen die aufgedeckten 
Fehler im Nachhinein korrigiert werden sollen, hebt aber auch hervor, dass 
Finanzkorrekturen vorgenommen werden müssen, sobald von den Mitgliedstaaten 
nicht berichtigte Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden, ohne das Ende des 
Mehrjahreszyklus abzuwarten;

Or. es

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 38
Ziffer 38

38. unterstreicht, dass die Kommission angesichts des mehrjährigen Charakters der 
Ausgaben der Gemeinschaftsprogramme nur dann am Ende der Mehrjahreszyklen 
diese "Rechnungsabschluss- oder Finanzkorrekturverfahren" durchführen kann, mit 
denen die aufgedeckten Fehler im Nachhinein korrigiert werden sollen, wenn eine 
umfassende und klar nachvollziehbare Dokumentation über den Vollzug der 
Programme vorliegt;

Or. de

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 39
Ziffer 39

39. stellt (Streichung) mit Sorge fest, dass der Rechnungshof sich über die von der 
Kommission vorgenommenen Finanzkorrekturen äußerst kritisch geäußert hat, die 
"nicht als Mechanismen zur Verhütung, frühzeitigen Aufdeckung und Berichtigung 
von Fehlern anzusehen sind", nicht in ausreichendem Maße den festgestellten 
Mängeln bei den zu Grunde liegenden Vorgängen, d. h. auf der Ebene des 
Endbegünstigten, Rechnung tragen, und "für die Mitgliedsstaaten keinen Anreiz für 
Maßnahmen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten und zur Verbesserung ihrer 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme" bilden (Ziffern 1.64 und 6.35 des Jahresberichtes 
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des Rechnungshofes);

Or. de

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 40
Ziffer 41

41. stellt fest, dass die abschließenden Abhilfemaßnahmen, wenn kein direkter Bezug auf 
Vorgänge auf der Ebene des Endbegünstigten hergestellt wird, in der Praxis – wie der 
Rechnungshof feststellt – dazu führen, dass die Kosten der rechtswidrigen und 
ordnungswidrigen Vorgänge vom EU-Haushalt auf die nationalen Steuerzahler 
insgesamt und nicht auf den Endbegünstigten, der den Fehler begangen hat, verlagert 
werden (Ziffer 1.65 des Jahresberichts des Rechnungshofes), weshalb diese 
Korrekturen für die Begünstigten und die für die Haushaltsführung 
verantwortlichen Instanzen nur begrenzt präventive und abschreckende Wirkung 
haben;

Or. es

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 41
Ziffer 43

43. schließt daraus, dass die Kommission ihrerseits angesichts der schweren Kritik des 
Rechnungshofs alle geeigneten Maßnahmen (Streichung) ergreifen muss, um zu 
verhindern, dass Fehler und Unregelmäßigkeiten überhaupt auftreten, und 
bedauert, dass die Kommission anscheinend den Schwerpunkt stärker auf 
endgültige Finanzkorrekturmechanismen legt, die, wie der Rechnungshof vermerkt, 
erheblich Mängel aufweisen und „nicht als Mechanismen zur Verhütung, 
frühzeitigen Aufdeckung und Berichtigung von Fehlern anzusehen sind“ (Ziffer 
1.64 – Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs);

Or. en

Änderungsantrag von Herbert Bösch, Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 42
Ziffer 44

entfällt
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Or. de

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 43
Ziffer 44

44. bedauert die Kritik der Kommission am Rechnungshof hinsichtlich der Zahlen über 
die von der Kommission im Jahr 2005 vorgenommenen Finanzkorrekturen, die bei der 
Vorstellung des Jahresberichts des Rechnungshofes im Haushaltskontrollausschuss am 
23. Oktober 2006 zu Tage trat, da sich das Vertrauen der Bürger in  die 
Funktionsfähigkeit der europäischen Institutionen auf die garantierte 
Unabhängigkeit des Rechnungshofes als externem Prüforgan mitbegründet;

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 44
Ziffer 44

44. bedauert zutiefst die Kritik der Kommission am Rechnungshof hinsichtlich der Zahlen 
über die von der Kommission im Jahr 2005 vorgenommenen Finanzkorrekturen, die 
bei der Vorstellung des Jahresberichts des Rechnungshofs im 
Haushaltskontrollausschuss am 23. Oktober 2006 besonders deutlich zu Tage trat, 
vertritt die Auffassung, dass sich das Vertrauen der Bürger in die 
Funktionsfähigkeit der europäischen Institutionen auf die garantierte 
Unabhängigkeit des Rechnungshofes als externem Prüforgan mitbegründet;

Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 45
Ziffer 48

48. begrüßt den ersten Halbjahresüberblick über die bei der Anwendung der Maßnahmen 
des genannten Aktionsplans erzielten Fortschritte (SEK(2006)1001), den die 
Kommission am 19. Juli 2006 auf die Aufforderung des Parlaments hin vorgelegt hat, 
die es in seiner Entschließung über die Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 
2004 an sie gerichtet hatte; bedauert, dass der zweite Halbjahresüberblick das 
Parlament nicht rechtzeitig erreichte, um im Entlastungsverfahren 2005 
berücksichtigt zu werden;
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Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 46
Ziffer  51

51. erinnert ferner daran, dass der ECOFIN-Rat in der erwähnten Tagung vom 8. 
November 2005 der Einführung eines integrierten internen Kontrollrahmens 
wesentliche Bedeutung beigemessen und erklärt hat, dass "der Rat übereinstimmend 
mit der Stellungnahme Nr. 2/2004 des Rechnungshofs der Auffassung ist, dass er sich 
mit dem Europäischen Parlament darüber verständigen sollte, welche Risiken bei den 
zu Grunde liegenden Vorgängen in Anbetracht der Kosten und Nutzen der Kontrollen 
in den verschiedenen Politikbereichen und der Höhe der betreffenden Ausgaben 
hinnehmbar sind"; erwartet, dass der Rat seine eigene Beschlusslage zügig umsetzt;

Or. de

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 47
Ziffer 53 a (neu)

53a. betont in diesem Kontext die Bedeutung der Stellungnahme Nr. 2/2004 des 
Rechnungshofs zum Modell der „einzigen Prüfung“, insbesondere bezüglich der 
Notwendigkeit, die Koinzidenz der Autoritätsebene sicherzustellen, die Kontrollen 
vorgibt, sie finanziert und von ihnen profitiert (Ziffer 24), der Verhältnismäßigkeit 
zwischen Kosten und Nutzen von Kontrollen (Ziffer 25) und der Transparenz der 
Kontrollen (Ziffer 26);

Or. en

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 48
Ziffer 55 a (neu)

55a. ersucht die Kommission, gegenüber der Öffentlichkeit umfassend die Verfahren 
offenzulegen, die sie für die Bestimmung der Fehlerquoten anwendet, und ermutigt 
die Kommission, einen interinstitutionellen Dialog über das methodische Vorgehen 
bei den Kontrollen zu führen;

Or. en
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Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 49
Ziffer 55 b (neu)

55b. erachtet es als wesentlich, dass die Kommission über einen glaubwürdigen 
Fahrplan verfügt, um eine positive Zuverlässigkeitserklärung zu erreichen, und 
dass dieser Fahrplan sich auf vereinbarte methodische Vorgehensweisen und 
Konzepte stützt;

Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 50
Ziffer 57

57. vertritt die Ansicht, dass das bestehende Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen den für 
Kontrollmaßnahmen aufgewendeten Mitteln und den durch diese Kontrollen erzielten 
Ergebnissen für den Rechnungshof ein wesentlicher Faktor bei der Abgabe der 
Zuverlässigkeitserklärung sein muss; vermerkt als allgemeines Prinzip, dass hohe 
Kontrollkosten nicht als Grund für die Toleranz einer hohen Quote von Fehlern 
und Unregelmäßigkeiten betrachtet werden sollten, sondern als ein Grund für eine 
Vereinfachung oder Aufgabe der betreffenden Maßnahme;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 51
Ziffer 57 a (neu)

57a. stellt fest, dass eine effektive Widereinziehung als Folge des Grundsatzes der 
wirtschaftlichen und wirksamen Mittelverwendung geboten ist; ist der Auffassung, 
dass durch die Verbesserung der Wiedereinziehung die Wirksamkeit der EU-
Sanktionen unter Beweis gestellt und die Glaubhaftigkeit der europäischen 
Institutionen weiter gestärkt wird;

Or. de
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Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 52
Ziffer 57 b (neu)

57b. stellt fest, dass eine wirksame Wiedereinziehung nur durch die 
Vollstreckungsorgane der Mitgliedsstaaten erfolgen kann; fordert daher, bei der 
Wiedereinziehung die Kosten der Mitgliedstaaten für deren Vollstreckungsorgane 
zu berücksichtigen;

Or. de

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 53
Ziffer 57 c (neu)

57c. ist der Überzeugung, dass durch die Veröffentlichung rechtskräftig verurteilter und 
dennoch leistungsunwilliger Schuldner eine Verbesserung der 
Wiedereinziehungsquote zu erreichen ist;

Or. de

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 54
Ziffer 58

58. erklärt, dass der unterschiedliche Informationsgehalt der Tätigkeitsberichte der 
Dienststellen ein Hindernis für dieses Verfahren ist; ist besorgt darüber, dass nach 
Ansicht des Rechnungshofs einige dieser Berichte weiterhin keine hinreichend 
stichhaltigen Angaben für seine Zuverlässigkeitserklärung liefern (Ziffern 2.15, 2.18 
und 2.19 des Jahresberichts für 2005);

Or. de

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 55
Ziffer 59

59. fordert die Kommission auf, in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten und Erklärungen 
genauer – wenn möglich auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten – auf die 
Bewertung der bestehenden Systeme, der damit aufgedeckten Schwachstellen und ihre 
finanziellen Auswirkungen einzugehen;
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Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 56
Ziffer 62

62. nimmt die Kritik an einem Fehlen umfassender Beteiligung der 
Kommissionsmitglieder zur Kenntnis; ersucht die Kommission, zu ermitteln, welche 
Maßnahmen erforderlich wären, um diese vom internen Prüfer geforderte umfassende 
Beteiligung der Kommissionsmitglieder sicherzustellen und gleichzeitig die 
Beziehung zwischen den Generaldirektoren und den Kommissionsmitgliedern zu 
klären, auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Beteiligung der 
Kommissionsmitglieder an der Finanzverantwortung, und das Parlament darüber 
umfassend zu unterrichten;

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 57
Ziffer 62 a (neu)

62a. bedauert die unterschiedliche Qualität der Vorträge der Kommissionsmitglieder im 
Haushaltskontrollausschuss und äußert die Hoffnung, dass dies nicht die 
Bedeutung widerspiegelt, die die einzelnen Kommissionsmitglieder einer 
wirtschaftlichen Haushaltsführung in ihrem Zuständigkeitsbereich beimessen; 
fordert nachdrücklich, dass sich die Kommissionsmitglieder von einigen 
Ausnahmen abgesehen besser auf die Anhörungen im Rahmen des 
Entlastungsverfahren 2006 vorbereiten;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 58
Ziffer 63

63. begrüßt wärmstens die europäische Transparenzinitiative der Kommission, die unter 
anderem darauf abzielt: "eine Diskussion mit den anderen europäischen Organen und 
Einrichtungen über (...) berufsethische Regeln und Standards für Träger politischer 
Ämter in den europäischen Organen und Einrichtungen" einzuleiten; fordert, die 
Diskussion so zeitnah zu beginnen, dass allfällig erforderliche Maßnahmen zu 
Beginn der neuen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments im Juni 2009 
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und der neuen Europäischen Kommission im November 2009 wirksam werden;

Or. de

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 59
Ziffer 64

64. unterstützt diese Diskussion und fordert die Kommission auf, das tatsächlich 
bestehende Vakuum zu füllen und in einen verbindlichen Verhaltenskodex für die 
Kommissionsmitglieder die grundlegenden berufsethischen Regeln und die 
Leitprinzipien aufzunehmen, die die Kommissionsmitglieder bei der Ausübung ihres 
Amtes, insbesondere bei der Ernennung ihrer Mitarbeiter, insbesondere in ihren 
Kabinetten beachten müssen;

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 60
Zwischenüberschrift (neu) (nach Ziffer 64)

Transparenz

Or. en

Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 61
Ziffer 64 a (neu)

64a. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Transparenzinitiative der Tatsache 
gebührende Aufmerksamkeit zu widmen bzw. Lösungen dafür vorzuschlagen, dass 
eine erhebliche Zahl ehemaliger und gegenwärtiger hochrangiger Mitglieder des 
Personals in sensiblen Positionen die Kommission, zuweilen mit unbezahltem 
Urlaub, verlassen haben, um sich Lobbyisten bzw. Anwaltskanzleien anzuschließen, 
die beispielsweise Klienten vertreten, gegen die entweder seitens der GD Wettbewerb 
ermittelt wird oder die gegen gegen sie verhängte Geldbußen Berufung eingelegt 
haben;

Or. en
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 62
Ziffer 64 b (neu)

64b. begrüßt die Transparenzinitiative der Kommission und erwartet, dass sie zu 
konkreten Maßnahmen und Rechtsetzungsinitiativen führen wird, die wiederum zu 
Transparenz bei der Verwendung und Verwaltung der EU-Mittel führen werden;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 63
Ziffer 64 c (neu)

64c. erwartet, dass das Europäische Parlament einschließlich des 
Haushaltskontrollausschusses an den weiteren Beratungen über die Ausgestaltung 
der konkreten Rechtsetzungsinitiativen beteiligt wird;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 64
Ziffer 64 d (neu)

64d. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um die Mitgliedstaaten dazu zu veranlassen, der Öffentlichkeit Zugang zu 
Informationen über die Projekte und die Empfänger sämtlicher EU-Mittel zu 
gewähren, die der geteilten Mittelverwaltung unterliegen;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 65
Ziffer 64 e (neu)

64e. erwartet, dass ein einfacher und transparenter Zugang zu allen diesen 
Informationen über eine zentrale und leicht zugängliche Website geschaffen wird;

Or. da



PE 386.378v01-00 22/43 AM\656427DE.doc

DE

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 66
Ziffer 64 f (neu)

64f. begrüßt, dass die Kommission Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass 
die Mittel, die im Rahmen der gemeinschaftlichen Agrarsubventionsregelungen 
ausgezahlt werden, jetzt offengelegt werden;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 67
Ziffer 64 g (neu)

64g. erwartet, dass die Kommission die Mitgliedstaaten so schnell wie möglich 
verpflichtet, die Informationen über die Agrarmittel, die im Internet veröffentlicht 
werden, zu standardisieren, damit sie länderübergreifend verglichen werden 
können;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 68
Ziffer 64 h (neu)

64h. begrüßt, dass die Kommission die Notwendigkeit anerkannt hat, Zugang zu den 
Informationen über die verschiedenen Arten von Sachverständigengruppen zu 
gewähren, auf die die Kommission bei ihrer Arbeit zurückgreift;

Or. da

Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 69
Ziffer 64 i (neu)

64i. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Prozess der Schaffung von mehr 
Transparenz dadurch zu vollenden, dass sie für einen leichten Zugang zu den 
Informationen darüber sorgt, wer in diesen Gruppen vertreten ist und worin ihre 
Aufgaben bestehen;

Or. da
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen

Änderungsantrag 70
Ziffer 64 j (neu)

64j. fordert die Kommission auf, die Namen der Personen, die in diesen Gruppen 
mitarbeiten, und die Namen der besonderen Berater, die den einzelnen 
Kommissaren und/oder Generaldirektionen und/oder Kabinetten beigeordnet sind, 
offenzulegen;

Or. da

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 71
Ziffer 69

69. nimmt ferner zur Kenntnis, dass nach Angaben des Rechnungshofs ab 2005 neue 
Bestimmungen für die Aufgliederung der unterstellten Bankgebühr gelten, die 
bereits im Jahre 2002 beschlossen wurden und die nach Angaben von Eurostat zu 
einer erheblichen Erhöhung des BNE führen; bedauert, dass die Kommission dem Rat 
immer noch keinerlei Vorschlag für die Anwendung dieser Änderungen auf die 
Berechnung der Eigenmittel vorgelegt hat (Ziffern 4.20 bis 4.21);

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 72
Ziffer 69 a (neu)

69a. missbilligt, dass die Kommission im Falle der unterstellten Bankgebühr damit 
offenbar eine andere Herangehensweise verfolgt als im Falle der Einbeziehung 
illegaler Tätigkeiten in das BNE (Ziffer 4.19), die in die Berechnung der 
Eigenmittel einfließen, obwohl noch keine einheitliche Anwendung durch die 
Mitgliedstaaten sichergestellt ist und wo die Kommission deshalb Vorbehalte 
notifiziert hat, die eine nachträgliche Berichtigung der Zahlen ermöglichen;

Or. de
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Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 73
Ziffer 69 b (neu)

69b. geht davon aus, dass die aufgegliederte unterstellte Bankgebühr für die Zwecke der 
BNE-Eigenmittel automatisch in den künftigen Eigenmittel-Beschluss einbezogen 
ist, da die Kommission in ihrem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das 
System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaft (KOM(2006) 99 endgültig 
vom 8.3.2006) in dieser Hinsicht keinen einschränkenden Vorbehalt eingefügt hat;

Or. de

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 74
Ziffer 71

71. begrüßt nachdrücklich die Tatsache, dass der Rechnungshof anerkannt hat, dass das 
Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS), wenn es in geeigneter Form 
angewendet wird, ein wirksames Kontrollinstrument zur Begrenzung des Fehlerrisikos 
bzw. des Risikos regelwidriger Ausgaben darstellt;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 75
Ziffer 73

Betrifft nicht den deutschen Text.

Or. fr

Änderungsantrag von Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Änderungsantrag 76
Ziffer 74

74. bedauert, dass der Rechnungshof wieder festgestellt hat, dass es Probleme bei der 
Anwendung des InVeKoS in Griechenland gibt, unterstützt voll und ganz den 
gemeinsam beschlossenen Aktionsplan, den die Kommission von den griechischen 
Behörden verlangt hat, die dabei sind, rasch ein glaubwürdiges Verwaltungs- und 
Kontrollsystem mit konkreten Fristen und Zielsetzungen für die Behebung der Fehler 
einzuführen, und unterstützt ferner die vor seinem zuständigen Ausschuss bekundete 
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Absicht der Kommission, die geltenden Rechtsvorschriften für die Auszahlung von 
Zahlungen strikt anzuwenden, wenn die griechische Regierung die bestehenden 
Probleme nicht innerhalb der festgesetzten Fristen korrigiert; stellt fest, dass die 
zuständigen griechischen Behörden bereits Anfang 2006 qualitative 
Verbesserungen vorgenommen und das für die Gewährung von Beihilfen im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik genutzte Kontrollsystem verschärft hatten;

Or. el

Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 77
Ziffer 74

74. bedauert, dass der Rechnungshof wieder festgestellt hat, dass es Probleme bei der 
Anwendung des InVeKoS in Griechenland gibt, nimmt Kenntnis von dem von der 
Kommission von den griechischen Behörden verlangten Aktionsplan mit konkreten 
Fristen und Zielsetzungen für die Behebung der Fehler, und (Streichung) der vor 
seinem zuständigen Ausschuss bekundeten Absicht der Kommission, die geltenden 
Rechtsvorschriften für die Auszahlung von Zahlungen strikt anzuwenden, wenn die 
griechische Regierung die bestehenden Probleme nicht (Streichung) korrigiert; 
fordert inzwischen die Kommission auf, bis InVeKoS uneingeschränkt zur 
Anwendung gelangt und sich als funktionstüchtig erwiesen hat, für 2007 60 % der 
Zahlungen an Griechenland auszusetzen;

Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 78
Ziffer 74 a (neu)

74a. stellt fest, dass im Rahmen des derzeitigen Systems die Korrekturen zu oft von den 
Steuerzahlern und nicht von den Endbegünstigten, die den Fehler begangen haben, 
gezahlt werden; vertritt die Auffassung, dass die Korrekturen daher nur begrenzte 
präventive und abschreckende Wirkung für die Begünstigten und die für die 
Haushaltsführung verantwortlichen Instanzen haben;

Or. en
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Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 79
Ziffer 75

75. nimmt die Probleme bei der Anwendung des InVeKoS in den vom Rechnungshof 
geprüften neuen Mitgliedstaaten zur Kenntnis, in denen sich die Systeme immer noch 
nicht als verlässlich erwiesen haben, und ersucht die Kommission und diese 
Mitgliedstaaten, alles zu tun, um diese Schwachstellen zu beheben;

Or. en

Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 80
Ziffer 76

76. nimmt ferner die schwerwiegenden Mängel zur Kenntnis, die der Rechnungshof 
hinsichtlich der Kontrollen der ländlichen Entwicklung, der Ausfuhrerstattungen und 
vor allem des Olivenölsektors in Spanien, Griechenland und Italien festgestellt hat, 
und fordert die Kommission auf, die Kontrollen in diesen Sektoren bis Ende 2007 zu 
verschärfen und das Parlament vor dem Entlastungsverfahren 2006 über das 
Ergebnis dieser Kontrollen zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag von Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Änderungsantrag 81
Ziffer 76

76. nimmt ferner die schwerwiegenden Mängel zur Kenntnis, die der Rechnungshof 
hinsichtlich der Kontrollen der ländlichen Entwicklung, der Ausfuhrerstattungen und 
vor allem des Olivenölsektors in Spanien, Griechenland und Italien festgestellt hat, 
und fordert die Kommission auf, die Kontrollen in diesen Sektoren zu verschärfen; 
stellt fest, dass die Optionen betreffend die Umsetzung der jüngsten Reform des 
Olivenölsektors zusammen mit der umfassenden Entwicklung und Nutzung der den 
Erzeugermitgliedstaaten zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen 
Informationssysteme sämtliche Risiken von Unregelmäßigkeiten bezüglich der im 
Rahmen Gemeinsamen Marktorganisation gewährten Beihilfen auf ein Minimum 
begrenzen;

Or. el
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Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 82
Ziffer 78

78. ist besonders erfreut darüber, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Europäischen 
Transparenzinitiative und gemäß der neuen Verordnung über die Strukturfonds für den 
Zeitraum 2007-2013 Informationen über die Empfänger der Gemeinschaftsmittel 
mitteilen müssen und dass die Kommission diese Informationen veröffentlichen muss; 
fordert die Kommission auf, all diese Informationen und die Informationen über die 
Begünstigten sämtlicher anderen Maßnahmen der Union so zu veröffentlichen, dass 
sie auch für die breitere Öffentlichkeit leicht zugänglich sind und die Informationen 
aus den verschiedenen Mitgliedstaaten verglichen werden können;

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 83
Ziffer 79

79. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Kommission gemäß den erwähnten 
Rechtsvorschriften über die Strukturfonds für den Zeitraum 2007-2013 erst dann 
Ausgaben zurückerstatten wird, wenn sie eine schriftliche Erklärung einer 
unabhängigen Stelle erhalten hat, in der die Konformität der Verwaltungs- und 
Kontrollstellen mit den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften bescheinigt wird;

Or. fr

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 84
Ziffer 79 a (neu)

79a. betont, dass das „hohe Maß an Transparenz“ ergänzt werden muss durch 
Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz, da dies die Grundsätze 
europäischen Regierens1 sind, die für alle Regierungsebenen mit dem Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit gelten sollten;

Or. en

  
1 Die Europäische Transparenzinitiative basiert auf dem Weißbuch „Europäisches Regieren“, 
KOM(2001)0428.
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 85
Ziffer 79 b (neu)

79b. nimmt zur Kenntnis, dass das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften die Begriffe „Betrug", „passive und 
aktive Korruption“ und „sonstige den finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
abträgliche illegale Handlungen“ klar definiert; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle 
oben genannten Handlungen zu bekämpfen, gleichgültig, ob sie politisch, 
wirtschaftlich oder sozial motiviert sind;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 86
Ziffer 87

87. bedauert, dass nach Angaben des Rechnungshofes im Bereich der von der 
Kommission direkt verwalteten Maßnahmen dieselben Probleme fortbestehen wie in 
den Vorjahren (Fehler bei der Erstattung von Ausgaben, Komplexität der 
anwendbaren Vorschriften und Fehlen wirksamer Sanktionsmechanismen), und 
fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zur Vereinfachung und weiteren 
Klarstellung der Regeln für die Programme mit Kostenteilung, insbesondere 
hinsichtlich einer in angemessenem Verhältnis zum Dokumentationsaufwand 
stehenden Zeiterfassung aufrecht zu erhalten (Jahresbericht 2005 des 
Rechnungshofes Ziff. 7.29.), im geeigneten Dialog mit den Empfängern von
Fördermitteln für eine möglichst umfassende Klärung der anwendbaren Vorschriften, 
Handbücher und Formulare zu sorgen und dafür Sorge zu tragen, dass das 
bestehende Sanktionssystem in allen erforderlichen Fällen effektiv und angemessen
angewendet wird, und gleichzeitig die notwendigen Änderungen zur Verbesserung 
seiner Effizienz vorzuschlagen,  ferner Umfang, Qualität und Weiterverfolgung der 
Systemprüfung der nationalen Stellen durch eine verbesserte Information und 
gegenseitigen Austausch zu verbessern (Jahresbericht 2005 des Rechnungshofes 
Ziff. 7.29 und Änderungsantrag des Parlaments zu Art. 35a (neu) der reformierten 
Durchführungsverordnung zur Haushaltsordnung (PE 382.446v01);fordert die 
Kommission auf, der Haushaltsbehörde in einem konkreten Maßnahmenkatalog 
darzulegen, auf welche Weise die Kommission in ihrer gegenwärtigen Amtszeit  im 
Bereich der direkten Mittelverwaltung eine uneingeschränkte 
Zuverlässigkeitserklärung erreichen will;

Or. de
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Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 87
Ziffer 89

89. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass das System der Prüfungsbescheinigungen trotz 
seiner hohen Kosten 2005 noch nicht die erhofften Garantien gebracht hat, zumal der 
Rechnungshof fehlerhafte Erklärungen über Personalkosten und allgemeine Ausgaben 
festgestellt hat, für die Prüfungsbescheinigungen ohne Vorbehalte ausgestellt worden 
waren; stellt allerdings fest, dass sich die Qualität der Prüfungsbescheinigungen 
verbessert hat, nachdem die Anforderungen für diese Bescheinigungen 
veröffentlicht wurden; ersucht die Kommission, weiterhin geeignete Kriterien für 
Prüfungsbescheinigungen zu entwickeln, um ihren Nutzen zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 88
Ziffer 91

91. fordert die Kommission auf, unverzüglich das Beteiligungserfordernis des siebten 
Rahmenprogramms zu erfüllen, unter anderem ein Verfahren der Vergütung im 
Rahmen von Festbeträgen einzuführen, und seinen zuständigen Ausschuss im 
Rahmen der Halbzeitüberprüfung zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 89
Ziffer 91

91. fordert die Kommission auf, unverzüglich eine Entscheidung über die allgemeine 
Anwendung des Verfahrens der Vergütung im Rahmen von Festbeträgen zu treffen 
(Streichung);

Or. en

Änderungsantrag von Umberto Guidoni

Änderungsantrag 90
Ziffer 93 a (neu)

93a. erwartet, dass die Kommission den Haushaltsplan gemäß den Beschlüssen der 



PE 386.378v01-00 30/43 AM\656427DE.doc

DE

Haushaltsbehörde, Parlament und Rat, ausführt;

Or. it

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 91
Ziffer 96

96. stellt mit Besorgnis fest, dass nach Angaben des Rechnungshofs bei den von 
EuropeAid durchgeführten Risikoanalysen die mit den verschiedenen Arten von 
Durchführungseinrichtungen (NRO, internationale Organisationen, Regierungsstellen 
usw.) und den Finanzierungsmethoden (Zuschüsse, Budgethilfe, Treuhandfonds usw.) 
verbundenen Risiken nicht berücksichtigt wurden; fordert die Kommission auf, durch 
eine differenzierte Berichterstattung mehr Klarheit über die Wirksamkeit der 
einzelnen Förderinstrumente zu schaffen; regt an, bei der Frage der Hilfen für 
Entwicklungsländer die Einführung eines stufenweisen Systems zu prüfen, wobei 
auf der ersten Stufe durch die Förderung einzelner Projekte die 
Grundvoraussetzungen für die Gewährung von Budgethilfen, nämlich eine Form 
demokratischer Haushaltskontrolle sowie unabhängiger Prüfstrukturen, mit 
geschaffen werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 92
Ziffer 97

97. bedauert insbesondere, dass die Vorgänge auf der Ebene der 
Durchführungseinrichtungen nicht adäquat in die Überprüfungen von EuropeAid 
einbezogen werden und die Überprüfungen daher nur einen begrenzten Beitrag zur 
Gesamtzuverlässigkeit sowie der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge liefern können (Ziffer 8.12 und 8.14 des 
Jahresberichts);

Or. es

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 93
Ziffer 100 a (neu)

100a. nimmt die Auskunft der Kommission (Antwort auf die Schriftliche Anfrage E-
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4481/06) zur Kenntnis, dass im  Zusammenhang mit der Betrugs- und 
Bestechungsaffäre um das Lesotho Hochland Wasserprojekt (LHWP) drei 
Unternehmen, die EU-Finanzmittel erhalten hatten, vom „High Court“ von Lesotho 
zu Geldstrafen verurteilt worden sind: Schneider Electric S.A. (Frankreich), 
Impregilo Spa (Italien) und Lahmeyer International GmbH (Deutschland);

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 94
Ziffer 100 b (neu)

100b. erinnert daran, dass gemäß Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe e der Haushaltsordnung 
und den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen Firmen, die wegen Betrug, 
Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen 
die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten Handlung rechtskräftig 
verurteilt worden sind, für einen Zeitraum von einem bis zu maximal vier Jahren 
von der Vergabe von Verträgen ausgeschlossen werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 95
Ziffer 100 c (neu)

100c. kritisiert, dass die Kommission im Fall des Lesotho Hochland Wasserprojekts 
offenbar noch keine Entscheidungen gemäß Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe e der 
Haushaltsordnung getroffen hat, obwohl zwei der drei Gerichtsurteile bereits vor 
drei Jahren ergangen sind;

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 96
Ziffer 100 d (neu)

100d. erwartet, dass die Kommission nunmehr bis spätestens Juni 2007 die 
entsprechenden Beschlüsse trifft und bekannt gibt und dem Parlament gemeinsam 
mit der ebenfalls betroffenen Europäischen Investitionsbank spätestens im 
September 2007 einen umfassenden Bericht zu der Affäre vorlegt, aus dem auch 
hervorgeht, welche Anstrengungen zur Wiedereinziehung von Geldern 
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unternommen worden sind;

Or. de

Änderungsantrag von Bart Staes, Paul van Buitenen

Änderungsantrag 97
Ziffer 103 a (neu)

103a. fordert die Kommission auf, das Parlament bis Ende 2007 zu informieren, welche 
Fortschritte die neuen Mitgliedstaaten, insbesondere Rumänien und Bulgarien, bei 
der Einführung von Antikorruptionsrechtsvorschriften gemacht haben; bedauert, 
dass von der rumänischen Regierung, in diesem Fall dem Justizminister, 
vorgeschlagene Antikorruptionsrechtsvorschriften vom rumänischen Parlament 
blockiert wurden; unterstützt die Regierung uneingeschränkt bei ihren 
Bemühungen, dass diese Rechtsvorschriften gebilligt und eingeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 98
Ziffer 103 b (neu)

103b. ist alarmiert über Presseberichte, ein Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst 
in der Rechtssache F-17/05, Parlamentarische Anfragen betreffend 
Krankheitsurlaub aus psychischen Gründen und Sonderbericht Nr. 3/2003 des 
Rechnungshofs über die Regelung betreffend die Gewährung von Ruhegehältern 
wegen Dienstunfähigkeit; vertritt die Auffassung, dass, wenn europäische Organe 
Mitglieder des Personals überzeugen, nach einer einjährigen Abwesenheit die 
Invaliditätsbedingungen zu akzeptieren, die de facto einen Weg für diese Organe 
darstellt, schwierige Personen loszuwerden;

Or. en

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 99
Ziffer 103 c (neu)

103c. äußert allerdings seine Sorge über die zunehmenden Kosten der Ruhegehälter 
wegen Dienstunfähigkeit und erachtet die Nutzung obligatorischer Ruhegehälter 
wegen Dienstunfähigkeit wegen psychologischer Störungen zur Regelung 
kontroverser Beziehungen mit dem Personal der Kommission als unannehmbar;
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Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 100
Ziffer 103 d (neu) (nach Zwischenüberschrift Gemeinschaftseinrichtungen)

103d. ist der Auffassung, dass die ständig zunehmende Zahl von 
Gemeinschaftseinrichtungen nicht immer die tatsächlichen Erfordernisse der 
Union und ihrer Bürger widerspiegelt; ersucht die Kommission daher, eine 
Kosten/Nutzen-Studie vorzulegen, bevor sie neue Agenturen einrichtet, und fordert 
den Rechnungshof auf, zu der betreffenden Kosten/Nutzen-Studie Stellung zu 
nehmen, bevor das Parlament entscheidet;

Or. en

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 101
Ziffer 103 e (neu) (nach Zwischenüberschrift Gemeinschaftseinrichtungen)

103e. ersucht die Kommission, alle fünf Jahre eine Studie über den Mehrwert aller 
bestehenden Gemeinschaftseinrichtungen vorzulegen; ersucht alle relevanten 
Organe, im Fall einer negativen Bewertung des Mehrwerts einer 
Gemeinschaftseinrichtung die erforderlichen Schritte einzuleiten und ihr Mandat 
umzuformulieren oder sie zu schließen;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 102
Ziffer 105

105. nimmt zur Kenntnis, dass der Interne Auditdienst in seinem Jährlichen 
Tätigkeitsbericht für 2005 Vorbehalte geäußert und festgestellt hat, dass es ihm am 
notwendigen Personal mangelt, um seine in der Haushaltsordnung festgelegte 
Verpflichtung zur jährlichen Prüfung dieser Einrichtungen erfüllen zu können; fordert 
den Internen Prüfer auf, der Haushaltsbehörde schnellstmöglich den hierfür 
erforderlichen, zusätzlichen Personalbedarf darzulegen;

Or. de
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Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 103
Ziffer 108 a (neu)

108a. fordert die Kommission auf, Überlegungen anzustellen, ob für jede der Agenturen 
der Europäischen Union eine Kontrolle organisiert werden sollte, um ihre 
Funktionsweise, darunter insbesondere die Personalverwaltung, den Haushalt und 
die Frage der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgabe zu prüfen;

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 104
Ziffer 108 b (neu)

108b. empfiehlt, die Vorlage konsolidierter Jahresrechnungen der einen 
Unterkonsolidierungskreis bildenden Agenturen zu prüfen, um einen 
Gesamtüberblick über die Jahresabschlüsse der Agenturen und ihre Entwicklung 
zu erhalten;

Or. fr

Änderungsantrag von Dan Jørgensen, Paulo Casaca

Änderungsantrag 105
Ziffer 109 a (neu)

109a. ersucht den Rechnungshof, in seinen Jahresbericht ein zusätzliches Kapitel 
betreffend die Gemeinschaftseinrichtungen aufzunehmen, um ein klareres Bild von 
der Verwendung der EU-Mittel durch die Agenturen zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag von Ingeborg Gräßle

Änderungsantrag 106
Ziffer 110

110. nimmt den positiven Bericht des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der 
Europäischen Schulen zur Kenntnis; stellt jedoch fest, dass in diesem Bericht darauf 
hingewiesen wird, dass im Rahmen des internen Kontrollsystems der Schulen der 
Grundsatz der Trennung von Anweisungsbefugnis und Rechnungsführung nicht 
eingehalten wird und dass die Anweisungsbefugnis für sämtliche Posten des 
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Haushaltsplans und ohne finanzielle Obergrenzen auf zwei Referatsleiter übertragen 
wurde; hofft, dass in der neuen Haushaltsordnung der Europäischen Schulen, die ab 
dem 1. Januar 2007 in Kraft ist, die vom  Rechnungshof angeprangerten Schwächen 
behoben werden; hofft dass die Kommission künftig ihre Verantwortung für eine 
nachhaltige Schulpolitik vermehrt wahrnimmt, so wie es ihrem Finanzierungsanteil 
an den Europaschulen und nicht ihrem formalen Stimmengewicht in den obersten 
Entscheidungsgremien entspricht, und auf eine langfristige und für die Beteiligten 
verlässliche und Planungssicherheit gewährleistende Politik hinwirkt; wünscht, 
dass mittelfristig eine Anpassung des formalen Stimmengewichtes an den 
Finanzierungsanteil erfolgt;

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 107
Zwischenüberschrift zwischen Ziffern 110 und 111

Fragen im Zusammenhang mit den Gebäuden der Gemeinschaft

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 108
Ziffer 111 a (neu)

111a. wird auch auf andere Fragen im Zusammenhang mit dem Berlaymont-Gebäude 
zurückkommen, sobald der angekündigte Sonderbericht des Europäischen 
Rechnungshofes zur Gebäudepolitik vorliegt;

Or. de

Änderungsantrag von Herbert Bösch

Änderungsantrag 109
Ziffer 111 b (neu)

111b. nimmt die Berichte der Kommission vom 21. Februar 2007 über ein Aufzugs- und 
Fahrtreppenkartell zur Kenntnis, gegen dessen Mitglieder Bußgelder in Höhe von 
mehr als 990 Millionen € verhängt worden sind; erwartet von der Kommission bis 
September 2007 einen Bericht, aus dem hervorgeht, inwieweit auch die 
Institutionen der Gemeinschaft bei ihren diversen Bauprojekten Opfer dieses 
Kartells geworden sind und welche Schritte unternommen wurden, um 
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Schadenersatzansprüche geltend zu machen;

Or. de

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 110
Ziffer 128

128. unterstreicht, dass trotz der positiven Ergebnisse in vielen Bereichen die 
Gesamtauswirkungen des TACIS-Programms nicht in allen Fällen wunschgemäß 
effizient und nachhaltig gewesen sind; stellt fest, dass die Art der vom Rechnungshof 
ermittelten Unregelmäßigkeiten hauptsächlich Missmanagement seitens der 
Kommission in der Programmplanung war;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 111
Ziffer 129

129. fordert die Kommission auf, die russische Regierung zu einem weiteren Dialog zu 
verpflichten, um die nationalen Bedürfnisse und die einzuschlagende Richtung 
sorgfältig zu identifizieren, sowie Anstrengungen zu unternehmen, um Prioritäten und 
Zielsetzungen, die durch die Maßnahmen erreicht werden sollen, genau zu ermitteln 
und festzulegen; fordert die Kommission, die stets um ein angemessenes 
Kosten/Nutzen-Verhältnis bemüht sein sollte, daher auf, das Programm 
aufmerksamer und strenger zu kontrollieren und zu bewerten als bisher;

Or. en

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 112
Ziffer 134

134. fordert die Kommission (Streichung) auf, die (Streichung) Rolle der GD ECHO und 
der GD Umwelt (durch den Katastrophenschutzmechanismus) bei der Deckung 
humanitären Bedarfs klarzustellen, um ein kohärentes Handeln sicherzustellen;

Or. es
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Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 113
Ziffer 139

entfällt

Or. sv

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 114
Ziffer 140 a (neu)

140a. bedauert, dass die Kommission die Verwaltungskapazität der bulgarischen und 
rumänischen Behörden und die Aufnahmekapazitäten der Länder überschätzte, was 
zu unrealistischen Zielen führte, denen es an Nachhaltigkeit mangelte;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 115
Ziffer 141

141. lehnt die Verfahrensweise der Kommission ab, wonach bei einigen der aus dem 
Programm Phare finanzierten Projekte die Notwendigkeit nicht im Vorfeld 
nachgewiesen war und somit die Grundsätze der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit verletzt wurden;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 116
Ziffer 142 a (neu)

142a. stellt fest, dass zwar mehrere Maßnahmen ergriffen wurden, um das Problem einer 
unzulänglichen Verwaltungskapazität und von Fehlern bezüglich des 
Vertragsrechts zu lösen und sicherzustellen, dass die 
Kofinanzierungsanforderungen eingehalten werden, dass aber weitere 
Anstrengungen unternommen werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 117
Ziffer 143

143. fordert die Kommission auf, der Schaffung von Verwaltungsstrukturen und EDV-
Systemen in Rumänien und Bulgarien, mit denen die EU-Mittel bewirtschaftet und 
kontrolliert werden, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und den 
organisatorischen Umbau der Verwaltungen zu überwachen, die mit der Investition 
dieser Mittel betraut sind;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 118
Ziffer 145

145. fordert die Kommission und OLAF auf, bis 2013 jährlich über die Fähigkeit der 
rumänischen und bulgarischen Regierungsstellen zu einer korrekten und 
wirtschaftlichen Haushaltsführung beim Einsatz der Gemeinschaftsmittel und über 
den Stand laufender EU-Projekte Bericht zu erstatten;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 119
Ziffer 158 a (neu)

158a. begrüßt die Tatsache, dass die Diskussion über diesen Sonderbericht gleichzeitig mit 
der ersten einführenden Vorlage des Vorschlags der Kommission für eine Reform 
des Obst- und Gemüsesektors stattfand, die ab 2008 wirksam werden soll;

Or. en

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 120
Ziffer 159

159. bekräftigt sein Engagement für die gemeinschaftliche Unterstützung des Obst- und 
Gemüsesektors in der Europäischen Union (Streichung);
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Or. sv

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 121
Ziffer 159 a (neu)

159a. unterstreicht, dass die Erzeugerorganisationen der Eckpfeiler der GMO für Obst 
und Gemüse sind und unterstützt daher die Kommission, die Erzeuger ermutigt und 
dabei unterstützt, Erzeugerorganisationen zu bilden;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 122
Ziffer 162

162. nimmt zur Kenntnis, dass für 2009 eine Bewertungsstudie vorgesehen ist, weist die 
Kommission jedoch darauf hin, dass es nach den Reformen 2008 sinnvoller wäre, 
die Bewertungsstudie 2011 vorzubereiten, und fordert, dass die Kommission einen 
zweckmäßigen Überwachungs- und Kontrollmechanismus für den Obst- und 
Gemüsesektor aufstellt, um die Einhaltung der Grundsätze der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung sicher zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 123
Ziffer 164

164. teilt die Auffassung des Hofes, dass das gegenwärtige System einer sorgfältigen 
Überprüfung bedarf, um seine Effizienz und Effektivität zu verbessern; fordert 
deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Effizienz und Effektivität 
des Systems von operativen Programmen der Erzeuger strikt zu überwachen und zu 
steigern und bei den besten Ergebnissen die Faktoren für den Erfolg zu untersuchen 
und auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen für eine bessere Ausführung auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten, insbesondere in den weniger organisierten Regionen, zu 
ziehen;

Or. en
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Änderungsantrag von Antonio De Blasio

Änderungsantrag 124
Ziffer 165 a (neu)

165a. fordert die Kommission auf, die Beihilfeverfahren und –bestimmungen mit denen 
des Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums abzugleichen, um 
klarzustellen, wann sie einander ergänzen können, und wann sie einander 
ausschließen;

Or. en

Änderungsantrag von Salvador Garriga Polledo

Änderungsantrag 125
Ziffer 175

entfällt

Or. es

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 126
Erwägung B a (neu)

Ba. in der Erwägung, dass die Verbesserung der Haushaltsführung in der Union durch 
eine strenge Überwachung der Fortschritte in der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten unterstützt und in Schwung gebracht werden muss,

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 127
Erwägung D

D. in der Erwägung, dass die Übernahme von Kontrollbefugnissen durch die 
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Erstellung von Finanzinformationen sowie die 
Vorschrift, gemäß Nummer 44 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
Zusammenfassungen der verfügbaren Kontrollen und Erklärungen zu erstellen, 
merklich zur Verbesserung der Haushaltsführung und zur Erteilung einer positiven 
Zuverlässigkeitserklärung beitragen müssten,

Or. fr
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Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 128
Erwägung D

D. in der Erwägung, dass die Übernahme von Kontrollbefugnissen durch die 
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Erstellung von Finanzinformationen sowie die 
Vorschrift, dass diese Informationen auf zentraler Ebene entsprechend abzuzeichnen 
sind, merklich zur Verbesserung der Haushaltsführung, zur Gewährleistung der 
Verwirklichung eines integrierten internen Kontrollrahmens der EU und zur 
Erteilung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung beitragen müssten,

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 129
Erwägung F

F. in der Erwägung, dass das Parlament als wichtigsten Grundsatz fordert, dass gemäß 
den Bestimmungen des EG-Vertrags die Kommission ihrer letztlichen Verantwortung 
für die Haushaltsführung und die Mitgliedstaaten ihrer (Streichung) Verantwortung 
für die Verwaltung der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel in vollem Umfang 
gerecht werden,

Or. fr

Änderungsantrag von Ashley Mote

Änderungsantrag 130
Erwägung H a (neu)

Ha. in der Erwägung, dass der Rat 2007 bereits zweimal gezeigt hat, dass er keine 
Empfehlungen im Hinblick auf das Erreichen nationaler 
Zuverlässigkeitserklärungen hat,

Or. en
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Änderungsantrag von Jean-Pierre Audy

Änderungsantrag 131
Erwägung I

I. in der Erwägung, dass eine effiziente interne Kontrolle ein wesentliches Element des 
Grundsatzes der wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß der Haushaltsordnung in 
der durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 geänderten Fassung ist,

Or. fr

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 132
Erwägung J

J. in der Erwägung, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 2005 hinsichtlich 
der Einrichtung eines integrierten internen Kontrollrahmens betont hat, dass „eines 
der wichtigsten von der Kommission gebilligten Ziele die Verhältnismäßigkeit und 
Kostenwirksamkeit der Kontrollen“ betrifft (Ziffer 2.10) und diesbezüglich 
festgestellt hat, dass in diesem Zusammenhang die Vereinfachung der 
Ausgabenprogramme (beispielsweise häufigere Verwendung von Pauschalsätzen 
und Festbeträgen, vereinfachte Vorschriften im Beschaffungswesen und für 
Finanzhilfen) sowie die Verwendung von Prüfungsbescheinigungen und 
Zuverlässigkeitserklärungen von für Haushaltsvollzugsaufgaben verantwortlichen 
Dritten eine bedeutende Rolle spielen könnten,

Or. en

Änderungsantrag von Jan Mulder

Änderungsantrag 133
Erwägung L

L. in der Erwägung, dass die Arbeit seines Haushaltskontrollausschusses im Allgemeinen 
und das Entlastungsverfahren im Besonderen einen Prozess darstellen, der darauf 
abzielt, 1) die volle Rechenschaftspflicht der Kommission als Ganzes, der einzelnen 
Kommissionsmitglieder, sowie aller anderen Beteiligten in Übereinstimmung mit dem 
Vertrag zu verankern, 2) ein hierfür geeignetes jährliches Verfahren durchzuführen, 
das es dem Parlament ermöglicht, einen direkten Kontakt zu den 
Hauptverantwortlichen der Haushaltsführung zu unterhalten und 3) die 
Haushaltsführung in der EU zu verbessern und unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der vom Rechnungshof vorgenommenen Prüfungen eine solidere 
Beschlussfassungsgrundlage zu schaffen,

Or. en
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Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 134
Erwägung M a (neu)

Ma. in der Erwägung, dass im Sonderbericht Nr. 3/2003 über die Regelung betreffend 
die Gewährung von Ruhegehältern wegen Dienstunfähigkeit festgestellt wurde, dass 
sich die Ausgaben der europäischen Institutionen für Ruhegehälter wegen 
Dienstunfähigkeit im Zeitraum 1985-2000 fast verdreifachten (Tabelle 2), dass in 
etwa der Hälfte der Fälle von Dienstunfähigkeit psychische Probleme die Ursache 
sind (Ziffer 14) und dass in einigen dieser Fälle möglicherweise das Verhältnis der 
Bediensteten zum Organ gestört ist (Ziffer 60),

Or. en

Änderungsantrag von Paulo Casaca

Änderungsantrag 135
Erwägung M b (neu)

Mb. in der Erwägung, dass durch ein Urteil des Gerichts erster Instanz (Rechtssache F-
17/05) der Kommissionsbeschluss vom 22. September 2004, die Dienstunfähigkeit 
zu verlängern, aufgehoben wurde.

Or. en


	656427de.doc

